Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
Tel:  05128-4111


Fax: 05128-5252


mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Landratsamt Ravensburg
Datum: 02.06.06

z.Hd. Herrn Landrat Kurt Widmayer
Franz-Stapf-Straße 8
88212 Ravensburg
Betr.: Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Frau Dr. G. W. (Amtstierärztin im Veterinäramt)
          wegen Verstoßes ihrer Dienstaufsichtspflicht.

Sehr geehrter Herr Widmayer,

meine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen  „4 Amtsveterinäre“ vom 27.02.06 hatten Sie mir am 22.05.06 als „haltlos“ zurückgewiesen. Eine Begründung führten Sie nicht auf.

Auf Grund von zusätzlichen Informationen kann ich dies nun konkretisieren und richte diese ausschließlich gegen die o.a. Amtstierärztin. Diese ist vom Veterinäramt aus zuständig für den Gnadenhof „Lebenswürde für Tiere“ in 88279 Amtzell, Argenhof.

Mein Vorwurf: Frau Dr. W. hat ihre Kontrollen und Prüfungen auf diesem Gnadenhof nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt.

Folgendes Punkte sind hier für mich maßgebend:

1. 
Dieser Gnadenhof besteht seit dem 1. Halbjahr 2002.

    
Für das Betreiben eines solchen Gnadenhofes (vergleichbar mit einem Tierheim) ist eine Genehmigung

nach §11 Tierschutzgesetz erforderlich, die vor Inbetriebnahme beantragt und nach Prüfung vom Veterinäramt erteilt werden muß.

Dem Antrag sind Nachweise über die Sachkunde im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 TschG beizufügen.

Dies ist nicht geschehen und wurde bei keiner der zwischenzeitlich stattgefundenen 11 Kontrollen bemängelt. 

Mit der Ausübung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 TschG darf erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden. Die zuständige Behörde soll demjenigen die Ausübung der Tätigkeit untersagen, der die Erlaubnis nicht hat.

Frau Dr. W. war/ist die zuständige Veterinärin für diesen Gnadenhof.

Sollte sich das Veterinäramt hier auf den Standpunkt stellen, dass eine solche Genehmigung nicht erforderlich sei, da alle Tiere sich im Privateigentum von Frau Rohn, oder des Vereines 

„Lebenswürde für Tiere e.V. befinden, bzw. diesem übereignet worden sind, so stimmt das absolut nicht.

Einige Beispiele von Hunden, die ohne Übereignungsvertrag auf dem Gnadenhof eingestellt wurden und dort für längere Zeit gelebt haben:

a) „Samson“  (Sarplaninac) von April 2004 bis Dezember 2005

b) „Anubis“    (Kaukase)      von April 2004 bis Dezember 2004

c) „Baghira“   (Centralasiat) von April 2004 bis heute

d) „Thsai“      (Ala​no)           von Jan. 2003 bis Dezember 2005

e) „Argus“      (Do​go Ar​gen​ti​no) von April 2004 bis Januar 2006
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2.
Seit dem 24.03.2005 befindet sich auf dem Gnadenhof eine Berberäffin (Chimba).


Ein solches Tier (Exote) fällt unter die besonderen Bestimmungen des Artenschutzgesetzes.


Für die Haltung ist eine gesonderte Genehmigung vor der Übernahme zu beantragen.

Die Ankunft des Tieres wurde Frau Dr. W. von dem damaligen Vereins-Vorstandsmitglied, 

Frau Marianne W., am 24.03.05 telefonisch mitgeteilt. 

Frau Dr. W. verwies korrekterweise auf das für eine solche Genehmigung zuständige Regierungspräsidium. Frau M.W. teilte dies am selben Tag der Leiterin des Gnadenhofes, 

Frau Christiane Rohn, mit. 

Eine solche Genehmigung wurde von dieser jedoch nie beantragt, geschweige denn erteilt.

Frau Dr. W. unterließ es bei allen folgenden Hofkontrollen, die Erteilung dieser Genehmigung 

zu hinterfragen, obwohl sie von der Existenz dieser Berberäffin wusste.

Ebensowenig kontrollierte sie deren Unterbringung, die in einem eklatanten Missverhältnis zu den 

Vorgaben für einen solchen Affen stehen.
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Beschwerde und teilen sie mir mit, wie Sie hier zu verfahren gedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper
